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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  
in den nächsten Wochen steht unser Haus des Gastes wieder im Zentrum von hochkarätigen Veranstaltungen, nicht 
zuletzt aufgrund seiner großartigen Akustik und der gelungenen Architektur. 

Wir möchten daher auf die Veranstaltungen der nächsten Wochen hinweisen: 
Bereits am Samstag, 16. März 2019 gastiert „Cornamusa“, Irish dance und pipe rock bei uns. Wenige Karten sind hier 
noch 
erhältlich.  

Am Sonntag, den 24. März 2019 erleben wir die „Südtiroler Heimatsterne“ mit vielen bekannten Schlager- und 
Volksmusikstars.  

Am Ostersamstag, 20. April 2019 fi ndet die fi nale Abschiedsshow von „Alpenland Sepp und Co.“ in Höchenschwand 
statt, auch dies noch einmal ein besonderes Highlight. Die erfolgreichste Show – Stimmungsband der Gegenwart 
sagt „Dankeschön und auf Wiedersehen“.  

Ein weiterer alljährlicher Höhepunkt wird zuvor wieder das Jahreskonzert der Trachtenkapelle Amrigschwand-
Tiefenhäusern am Samstag, 13. April 2019 sein.  

Sie sehen, in Höchenschwand ist auch kulturell einiges geboten. Nutzen Sie unser vielfältiges Angebot bei uns im 
Ort und besuchen Sie die Veranstaltungen. 

Nähere Informationen und Karten zu allen Veranstaltungen erhalten Sie gerne bei unserer Tourist-Information, 
Tel. 07672-48180.  
 
 

www.hoechenschwand.de 
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Telefon

Polizei 110 
Feuerwehr 112 
Rettungsdienst/DRK 12 
Krankentransport 07751-19222

Ärztlicher Notfalldienst 116 117

Zahnärztlicher Notfalldienst 

 0180 322255530  

Telefon 
Polizeiposten St. Blasien 07672-922280 
Feuerwehr-Kommandant 
Herr Kaiser 0172 9444942
Bergwacht-Vorsitzender 
Herr  Tobias Stritt 0173 3147131 
Sozialstation St. Blasien 
 Tel. 07672-2145 

Arzt 
Dr. med. Röhrauer/Ehret 
Waldshuter Str. 13 07672-1660 

Zahnarzt 
Sanfte Zahnheilkunde Höchenschwand
Dr. Isabel Tunn
Bgm.-Huber-Str. 4                          07672-1220

Apotheke 
Kur-Apotheke 
Bgm.-Huber-Str. 6    07672-890 

Tierarzt 
Herr Rüger 
St. Blasien 0171-7355612  

Apotheke
Der Notdienst beginnt um 08.30 Uhr und 
endet um 08.30 Uhr am nächsten Tag.
Samstag, 09. März 2019 
Albtal-Apotheke Albbruck, Schulstr. 10, 
Tel.: 07753 - 53 19 
  
Sonntag, 10. März 2019  
Kur-Apotheke Höchenschwand, 
Bürgermeister-Huber-Str. 6, 
Tel.: 07672 - 8 90  
  
Samstag, 16. März 2019  
Engel-Apotheke Waldshut, Kaiserstr. 93, 
Tel.: 07751 - 8 39 30 
  
Sonntag, 17. März 2019  
Park-Apotheke Lenzkirch, Kirchplatz 7, 
Tel.: 07653 - 2 90

Beratungsstellen
Diakonisches Werk, Waldshut 
Tel. 07751-83040 
Frauen- und Kinderschutzhaus 
Tel. 07751-3553 
Offene Beratung „Courage“ 
Tel. 07741-8082277
Hospizdienst e.V.            Tel. 07751-802333 
Anonymes Sorgentelefon für Erwachsene 
Tel. 0800-1110111 
Anonymes Sorgentelefon für Kinder und 
Jugendliche    Tel. 0800-1110333 
Pflegestützpunkt Landkreis Waldshut 
Tel. 07751-864252 

Kirchen 

Kath. Pfarramt   07672-534 

Evang. Pfarramt   07672-706 

 

Recycling-Hof Attlisberg 

Mittwoch 13:00 bis 16:00 Uhr

Samstag 09:00 bis 13:00 Uhr

Sprechzeiten im Rathaus 
und der Kurverwaltung

Gemeindeverwaltung 

   Tel. 07672-4819-0 

Öffnungszeiten: 

Montag bis Freitag    8:00 bis 12:00 Uhr 

Dienstag      14:00 bis 16:00 Uhr 

Bürgerbüro 

durchgehend     8:00 bis 16:00 Uhr 

Donnerstag   14:00 bis 18:00 Uhr 

 

Tourist-Information Kurverwaltung  

im Haus des Gastes  07672-48180 

Öffnungszeiten: 

Montag bis Freitag      9:00 bis 12:30 Uhr 

     14:00 bis 16:30 Uhr 

Samstag      10:00 bis 12:00 Uhr 
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Inkrafttreten des Teilbebauungsplans 2  
„Auf der Halde“, 3. Änderung,  
Ortsteil Höchenschwand 
  
Der Gemeinderat der Gemeinde Höchenschwand hat in seiner öf-
fentlichen Sitzung vom 18. Februar 2019 den Teilbebauungsplan 2 
„Auf der Halde“, 3. Änderung, Ortsteil Höchenschwand im verein-
fachten Verfahren gem. § 13 BauGB als Satzung beschlossen. 
  
Räumlich gilt die 3. Änderung des Teilbebauungsplans 2 „Auf der 
Halde“ nur für das in der Karte dargestellte Flurstück Nr. 117 in 
Höchenschwand. Das Grundstück umfasst 3.935 m². Mit der Ände-
rung werden insbesondere die überbaubaren Flächen neu definiert 
sowie die Höhenlage der Gebäude und die Gebäudehöhe selbst neu 
festgesetzt. Flachdächer werden zugelassen. 
  
Der Teilbebauungsplan 2 „Auf der Halde“, 3. Änderung tritt gem. 
§ 10 Abs. 3 BauGB mit dieser Bekanntmachung in Kraft. 

Der Bebauungsplan mit Begründung kann während der üblichen 
Dienststunden beim Rathaus Höchenschwand, Waldshuter Str. 2, 
Zimmer Nr. 10, eingesehen werden. Zur Einsicht ist jedermann be-
rechtigt, weiter können über den Inhalt Auskünfte erteilt werden. 
Der Bebauungsplan kann außerdem über das Internet auf folgender 
Seite der Gemeinde abgerufen werden: www.hoechenschwand.de/
RATHAUS/Bebauungsplaene 
  
Es wird darauf hingewiesen, dass eine beachtliche Verletzung der in 
§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des BauGB bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans sowie ein nach 
§ 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlicher Mangel des Abwägungsvor-
gangs unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung 
von Rechtsvorschriften oder den Mangel des Abwägungsvorgangs 
begründen soll, ist darzulegen. 
  
Wir verweisen auf § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB. Demnach kann 
für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile
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durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Pflichtigen Entschädi-
gung beantragt werden. Gem. § 44 Abs. 4 BauGB erlischt der Ent-
schädigungsanspruch, wenn er nicht innerhalb von drei Jahren nach 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetre-
ten sind, beantragt wird. 
  
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund 
der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 
4 und 5 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit Bekanntmachung dieser Satzung unter Bezeichnung des Sach-
verhalts, der die Verletzung begründen soll, gegenüber der Gemein-
de schriftlich geltend gemacht worden ist. Dies gilt nicht, wenn die 
Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
  
Höchenschwand, den 06. März 2019 
  
Stefan Dorfmeister 
Bürgermeister 

  
 
Gemeindeverwaltungsverband St. Blasien 
Bekanntmachung  
Änderung des Flächennutzungsplanes des Gemeindeverwal-
tungsverbandes St. Blasien im Zuge der Aufstellung des Bebau-
ungsplanes ‚Ibacher Säge‘ der Gemeinde Ibach 
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3Abs. 2 Baugesetzbuch 
(BauGB) 
  
Der Gemeindeverwaltungsverband St. Blasien hat in der öffentli-
chen Sitzung vom 28.01.2019 beschlossen, den Flächennutzungs-
plan punktuell im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes „Iba-
cher Säge“ in Ibach im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB zu 
ändern. 
Die Lignotrend GmbH hat die vorhandene Säge übernommen und 
das Areal auf rund 11 ha arrondiert. Sie plant die vorhandenen Be-
triebseinrichtungen zu modernisieren und sukzessive zu einem auf 
die Verarbeitung und Veredelung von Tannenholz spezialisierten Be-
trieb auszubauen. 
  
Ziel der Planung der Gemeinde Ibach ist
•	 die Werbung und Bewusstseinsbildung für die Kultivierung der 

Schwarzwälder Weißtanne – einer ebenso alten wie in Zeiten des 
Klimawandels zukunftsfähigen Baumart.

•	 der Aufbau einer für alle Beteiligten rentierlichen Wertschöp-
fungskette durch kurze Wege und Konzentration auf die sortenrei-
ne und artgerechte Verarbeitung der Weißtanne.

•	 die Existenzsicherung für ein mittelständisches, regionales Un-
ternehmen durch die Bereitstellung hochwertiger Weißtan-
nen-Halbfabrikate in ausreichender Menge.

Der Planbereich ergibt sich aus folgendem Kartenausschnitt: 

      
Der Entwurf der Flächennutzungsplanänderung kann im Rahmen 
der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB eingese-
hen werden und liegt zusammen mit den Unterlagen zum Umwelt-
bericht in der Zeit vom 18. März 2019 bis einschließlich 18. April 
2019 bei der Stadtverwaltung St. Blasien, Am Kurgarten 11, 79837 
St. Blasien während der üblichen Öffnungszeiten zur Einsicht der Be-
völkerung öffentlich aus. 
Während der Auslegungsfrist können zur geplanten punktuellen Än-
derung des Flächennutzungsplanes bei der Stadtverwaltung schrift-
lich oder mündlich zur Niederschrift abgegeben werden. 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über die Änderung des 
Flächennutzungsplanes unberücksichtigt bleiben können. 
  
Gemäß § 4b BauGB wurde die Stadtbau Lörrach mit der Durchfüh-
rung des Verfahrens beauftragt. Aus datenschutzrechtlichen Grün-
den erfolgt der Hinweis, dass die Auswertung von Stellungnahmen 
mit Unterstützung der Stadtbau Lörrach durchgeführt wird. Da das 
Ergebnis der Behandlung der Anregungen mitgeteilt wird, ist die 
Angabe der Anschrift des Verfassers erforderlich. Für eingehende 
Stellungnahmen weisen wir auf die neuen Datenschutzbestimmun-
gen gemäß Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) hin. Hiernach 
werden Ihre Daten ausschließlich für das betreffende Bebauungs-
planverfahren genutzt. 
  
Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung und die auszulegen-
den Unterlagen sind zusätzlich im Internet unter der Internet Adres-
se www.stblasien.de eingestellt. 
  
St. Blasien, den 08. März 2019 
Adrian Probst 
Vorsitzender des Gemeindeverwaltungsverbandes St. Blasien   
  
 

AUS DEM GEMEINDERAT

Das Wichtigste aus der öffentlichen Gemeinde-
ratssitzung vom 18. Februar 2019    
Geplante Wald-Flurbereinigung in Höchenschwand 
Herr Wiest vom Amt für Flurneuordnung informierte den Gemein-
derat über den Verfahrensstand des bereits seit 2010 laufenden 
Projektes zur Wald-Flurbereinigung Höchenschwand. Nachdem das 
zuständige Ministerium der geplanten Anordnung des Verfahrens 
zugestimmt hat, muss der Gemeinderat noch verschiedene Be-
schlüsse fassen. Zum einen muss die Gemeinde ihr Einverständnis 
zur Übernahme der gemeinschaftlichen Anlagen, die im Zuge der 
Flurbereinigung geschaffen werden, erklären. Damit soll eine dau-
erhafte Funktion gesichert werden. Die Gemeinde wird vorab noch-
mals im Detail über diese gemeinschaftlichen Anlagen unterrichtet 
und muss diesen explizit zustimmen, bevor das Einverständnis wirk-
sam wird. Zum anderen muss die Gemeinde eine Bürgschaft für den 
Fall beschließen, dass es im Zuge der Aufstellung des Wege- und 
Gewässerplanes nicht gelingt, einen ökologischen Mehrwert zu 
erzielen. Diesen Fall hält Herr Wiest für unwahrscheinlich, aber der 
Beschluss ist notwendig, um die Formalitäten vollständig zu erfüllen.  
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Der Gemeinderat hatte zu den Ausführungen von Herrn Wiest keine 
Fragen und fasste folgende einstimmigen Beschlüsse: 
  
a) Übernahme der in der Flurbereinigung ausgewiesenen gemein-
schaftlichen Anlagen   
1.  Die Gemeinde stimmt hiermit nach § 42 Abs. 2 des Flurbe-

reinigungsgesetzes (FlurbG) zu, dass ihr die später im Flur-
bereinigungsplan auf dem Gemeindegebiet ausgewiesenen 
gemeinschaftlichen Anlagen (insbesondere Wassergräben, Rohr-
leitungen, Entwässerungseinrichtungen und Anlagen, die dem 
Boden-, Klima- und Naturschutz sowie der Landschaftspflege 
dienen) zu Eigentum zugeteilt werden. 

  Dies gilt auch für die öffentlichen Feld- und Waldwege, so weit 
eine Einigung zwischen der Gemeinde und der Flurbereini-
gungsbehörde über die Linienführung und den Ausbaustandard 
zu Stande kommt. 

2.  Die Gemeinde übernimmt die Verkehrssicherungspflicht und 
die Pflicht zur Unterhaltung der gemeinschaftlichen Anlagen, 
einschließlich der nach Nr. 1 Abs. 2 im Einvernehmen geplanten 
öffentlichen Feld- und Waldwege, mit deren Übergabe.  

3.  Die Gemeinde stimmt zu, dass ihr mit der Unanfechtbarkeit der 
Schlussfeststellung erforderlichenfalls die Vertretung der Teil-
nehmergemeinschaft und die Verwaltung ihrer Angelegenhei-
ten übertragen werden. 

  
b) Übernahme einer Bürgschaft zur Sicherstellung des ökologischen 
Mehrwerts    
Die Gemeinde Höchenschwand verpflichtet sich, zur Sicherstellung 
eines ökologischen Mehrwerts in der geplanten Flurneuordnung 
Höchenschwand (Wald) 1 % der geplanten Verfahrensfläche aus 
ihrer Einlage bzw. durch Zukauf in der Flurneuordnung bereitzu-
stellen. Die geplante Verfahrensfläche beträgt 1289 ha, 1 % hieraus 
umfasst 13 ha.   
  
Forsteinrichtungserneuerung Gemeindewald Höchenschwand 
2018 – 2027    
Herr Barth vom Forstbezirk Süd erläuterte zunächst, dass im Bestand 
des Gemeindewaldes mit ca. 56 ha eine gute Ausgangssituation 
besteht. Der Wald ist insgesamt gut im Schuss, es bestehen keine 
Pflegerückstände. Im Wesentlichen wurden die Hiebspläne in der 
Vergangenheit eingehalten, die zufällige Nutzung durch Sturmholz 
hielt sich in Grenzen. Mit ca. 75 % Nadelholz und 25 % Laubbäu-
men sieht er eine gute Mischung des Bestandes. Die Grundstücke 
der Gemeinde sind allerdings nicht gut arrondiert, weshalb auch er 
die Flurbereinigung als notwendig ansieht, um die Struktur zu ver-
bessern. Im neuen Forsteinrichtungszeitraum 2018 bis 2027 sind 
die Hiebsätze im Prinzip auf bisherigem Niveau geplant und es wird 
Wert auf eine nachhaltige Bewirtschaftung gelegt. Dies bedeutet ei-
nen geplanten Einschlag von ca. 7 FM pro Jahr und Hektar.  
  
Der Gemeinderat fasste folgenden einstimmigen Beschluss:   
Der Forsteinrichtungserneuerung im Gemeindewald Höchen-
schwand für die Jahre 2018 bis 2027 wird wie vorgestellt zugestimmt.  
    
Projektvorstellung zur Errichtung einer Mobilfunkstation in 
Höchenschwand    
Frau Fischer von der Firma Vodafone berichtete, dass der bisherige 
Sendemast beim Raimundhof in Brunnadern bis Mitte 2020 abge-
baut werden muss. Hierfür wurde ein Ersatzstandort gesucht, um 
weiter die Versorgung der Bevölkerung mit Mobilfunk zu gewähr-
leisten. Man schlägt vor, einen neuen Sendemast mit ca. 35 bis 40 
m Höhe auf dem Grundstück der Gruppenwasserversorgung beim 
Hochbehälter Tiefenhäusern zu errichten. Die Prüfung ergab dies 
als geeigneten Standort, mit dem eine gute Abdeckung des Gebiets 
Richtung Nordosten erreicht werden kann. Auch die weiteren Netz-
betreiber würden sich hier mit anschließen. Anhand eines Lagepla-
nes zeigte sie die künftige Verbreitung des Mobilfunks in 4 G-Stärke 
auf. Der Abstand zur bebauten Wohnfläche in Tiefenhäusern beträgt 
ca. 250 m.  
  
Wenn die Gemeinde mit dem Standort einverstanden wäre, würde 
die Fa. Vodafone zunächst eine vertragliche Sicherung des Grund-
stücks anstreben und dann in die Planungsphase eintreten. Der 
Sendemast ist ein privilegiertes Bauvorhaben, aber genehmigungs-

pflichtig. Wenn diese Genehmigung erteilt wird, könnte mit dem 
Bau begonnen werden, so dass ein nahtloser Übergang Mitte 2020 
erfolgen kann.  
  
In der Diskussion wurde darauf hingewiesen, dass eine flächende-
ckende Versorgung der Bevölkerung von großer Wichtigkeit ist. 
Frau Fischer wurde darum gebeten, der Gemeinde die bestehenden 
Versorgungspunkte und die Netzabdeckung des gesamten Gemein-
degebiets darzulegen. Nachdem weitere Fragen zur Art des Sende-
mastes geklärt waren, fasste der Gemeinderat einstimmig folgenden 
Beschluss: 
  
Die Gemeinde Höchenschwand nimmt die Planung zur Errichtung 
einer Mobilfunkstation beim Wasserhochbehälter Tiefenhäusern zu-
stimmend zur Kenntnis.    
  
Teilbebauungsplan 2 „Auf der Halde“, Ortsteil Höchenschwand, 
3. Änderung im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB  
a) Beschlussfassung über die Stellungnahmen aus der Offenlage 
und  Behördenbeteiligung 
b) Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB   
Planer Ernst Kaiser informierte den Gemeinderat über die in der Of-
fenlage des Bebauungsplanes von den Trägern öffentlicher Belange 
vorgebrachten Anregungen und Empfehlungen. Im Wesentlichen 
handelt es sich um textliche Klarstellungen, die so eingearbeitet 
werden. Ergänzt wird, dass die Anlage von monotonen Flächen im 
Form von Steingärten mit Schotter, Kies, Steinen von mehr als 10 qm 
unzulässig ist.  
  
Der Gemeinderat war hiermit einverstanden und fasste folgende 
einstimmigen Beschlüsse:   
a) Der Gemeinderat der Gemeinde Höchenschwand nimmt die Be-
denken und Anregungen der Stellungnahmen aus der Offenlage des 
Teilbebauungsplanes 2 „Auf der Halde“ im vereinfachten Verfahren 
zur Kenntnis und beschließt die Ergebnisse der Auswertung / Abwä-
gung.  
  
b) Der Gemeinderat der Gemeinde Höchenschwand billigt die End-
gültige Fassung vom 18.02.2019 zur 3. Änderung des Teilbebau-
ungsplanes 2 „Auf der Halde“ auf Gemarkung Höchenschwand und 
beschließt die Satzung gemäß § 10 BauGB.    
  
Bauantrag von Michael, Markus u. Patrick Schmidt auf Abriss 
des bestehenden Gebäudes und Neubau eines Mehrfamilien-
hauses mit 6-Wohneinheiten und Garagen auf dem Flst. Nr. 112, 
Haldenweg 1   
Der beantragte Abriss des bestehenden Gebäudes Haldenweg 1 ist 
nach Auskunft des Baurechtsamtes genehmigungsfrei. Das neu zu 
errichtende Mehrfamilienhaus wird nach den Plänen nur unwesent-
lich höher als der jetzige Bestand und fügt sich in die Umgebung 
ein. Im Zuge der Innerortsverdichtung begrüßt die Verwaltung das 
Vorhaben und sah den Bauantrag als unproblematisch ein.  
  
Der Gemeinderat fasste bei einer Enthaltung folgenden Beschluss:   
Dem Bauantrag von Michael, Markus u. Patrick Schmidt auf Abriss 
des bestehenden Gebäudes und Neubau eines Mehrfamilienhauses 
mit 6-Wohneinheiten und Garagen auf dem Flst. Nr. 112, Haldenweg 
1 wird zugestimmt.    
  
Vertrag über Transport und Mitverbrennung von entwässertem 
Klärschlamm    
Der bestehende Vertrag über die Entsorgung des anfallenden Klär-
schlamms wurde zum 31.03.19 gekündigt. Das neue Angebot der 
Firma MSE liegt im Preis etwas höher als bisher, die Mehrkosten 
betragen ca. 2.000 € pro Jahr beim bisherigen Anbieter. In der Ge-
meinde fallen ca. 200 t Klärschlamm pro Jahr an. Vergleichsangebote 
anderer Anbieter lagen nicht vor, die Firma hat in Süddeutschland 
eine Monopolstellung.  
  
Der Gemeinderat fasste folgenden einstimmigen Beschluss: 
  
Mit der Fa. MSE wird ein Vertrag über Transport und Mitverbrennung 
von entwässertem Klärschlamm zum Preis von 113,05 € je Tonne bis 
zum 31.12.2022 abgeschlossen.  
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Bürgermeisterwahl 2019 – Beschluss über den Wahltermin    
Die Amtszeit von Bürgermeister Dorfmeister endet am 31. Oktober 
2019. Gemäß § 47 Abs. 1 GemO ist die Wahl des Bürgermeisters we-
gen Ablaufs der Amtszeit frühestens drei Monate und spätestens ei-
nen Monat vor Freiwerden der Stelle durchzuführen. Die Wahl muss 
an einem Sonntag stattfinden. Demnach ist der früheste Wahltermin 
der 04. August, der späteste Termin am 29. September 2019. Die 
Wahl sollte nach Ansicht der Verwaltung nicht in die Sommerferien 
gelegt werden, die bis zum 10.09.19 dauern.  
  
Der Gemeinderat stimmte folgenden Terminen zu:    
Wahltermin Sonntag, 22. September 2019  
Termin für eine 
evtl. notwendige Neuwahl: Sonntag, 06. Oktober 2019  
Termin für die öffentliche 
Bewerbervorstellung: Freitag,  13. September 2019  
  
  
Wünsche und Anträge aus der Bevölkerung   
Der Vorsitzende der FBG, Altbürgermeister Werner Rautenberg be-
richtete, dass die Arbeiten an den Waldwegen aufgrund der Hoch-
wasserschäden im Frühjahr noch nicht ganz abgeschlossen sind. 
Von der Gemeinde war ein Zuschuss in Höhe von 15.000 € zugesagt 
worden. Allein das Herrichten des Neumühleweges wird ca. 33.000 € 
kosten. Abzüglich eines Zuschusses von 20.000 € aus Landesmitteln 
und den 15.000 € der Gemeinde werden bei der FBG Aufwendungen 
in Höhe von ca. 15.000 € bleiben, die aus Eigenmitteln bezahlt wer-
den können. Der Zuschuss der Gemeinde wird nach Vorliegen der 
Abrechnungen abgerufen werden.  
    
 

MITTEILUNGEN DER GEMEINDE

Abholtermin Gelber Sack und Blaue Tonne     
Nächster Abholtermin    
für den Gelben Sack ist am Montag, 18. März 2019   
für die blaue Tonne am Freitag, 15. März 2019 
  
Die Abfuhr beginnt um 6.00 Uhr. Bitte stellen Sie die Säcke/Tonne 
deshalb rechtzeitig an den Straßenrand.  
   
  
Altpapiersammlung   
Am    

Samstag, 23. März 2019 
  
findet in der Gesamtgemeinde eine Altpapiersammlung statt.  
  
Im Ortsteil Höchenschwand sammelt der Sportverein, in den Ortstei-
len der ehemaligen Gemeinden Amrigschwand und Tiefenhäusern 
die Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern. 
  
Das Altpapier sollte ab 8.00 Uhr an den Straßenrändern deponiert 
sein.  
   
 
Forstbetriebsgemeinschaft Höchenschwanderberg   
Mitgliederversammlung 2019     
Die Mitglieder der Forstbetriebsgemeinschaft Höchenschwander-
berg werden hiermit zur Mitgliederversammlung eingeladen. 
  
Sie findet statt am 
  

Dienstag, 2. April 2019, 19.30 Uhr 
im Haus des Gastes - kleiner Saal - in Höchenschwand 

  
Tagesordnung: 
  
 1. Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2018 durch den 
      Vorsitzenden 
 2. Kassenbericht 

 3. Bericht der Kassenprüfer 
 4. Entlastung der Vorstandschaft  
 5. Wahl des Vorstandes ( auf drei Jahre ) 
 a) Vorsitzender 
 b) Stellvertretender Vorsitzender 
 c) drei Beisitzer 
 6. Wahl von zwei Kassenprüfern für das Geschäftsjahr 2019 
 7.  Tätigkeitsbericht der Waldgenossenschaft Südschwarzwald und 

Information über die Holzmarktsituation durch Geschäftsführer 
Schwarz 

 8.  Forst-Neuorganisation . Bericht durch Herrn Rothmund vom Kreis-
forstamt 

 9. Aktuelles zum Forstwirtschaftsjahr. Förster Becker  
10. Waldflurbereinigung 
11. Verschiedenes, Wünsche und Anträge 
  
Höchenschwand, 1. März 2019   
Gez. Werner Rautenberg 
Vorsitzender 
   
  
Haushaltssatzung und Bekanntmachung der 
Haushaltssatzung  
1. Haushaltssatzung des Gemeindeverwaltungsverbandes   St. 

Blasien für das Haushaltsjahr 2019 
Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
hat die Verbandsversammlung am 28. Januar 2019 die folgende 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen: 
  
§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 
  
Der Haushaltsplan wird festgesetzt  
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR
 
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von  78.860  
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von  78.860  
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 
       (Saldo aus 1.1 und 1.2) von 0 
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0 
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0 
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis 
        (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0 
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis 
       (Summe aus 1.3 und 1.6) von 0 
  
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen   
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 
        Verwaltungstätigkeit von  78.860  
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 
       Verwaltungstätigkeit von  78.860  
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des 
       Ergebnishaushalts  (Saldo aus 2.1 und 2.2) von 0 
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
      Investitionstätigkeit von 0 
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
       Investitionstätigkeit von 0 
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
        Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von 0  
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf
       (Saldo aus 2.3 und 2.6) von 0 
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
       Finanzierungstätigkeit von 0 
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
       Finanzierungstätigkeit von 0  
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf    
        aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 0  
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands,
        Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von 0  
    
§ 2 Kreditermächtigung 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investiti-
onen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) 
wird festgesetzt auf 0 EUR. 
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§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Einge-
hen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszah-
lungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
belasten (Verpflichtungsermächtigungen), 
wird festgesetzt auf 0 EUR. 
  
§ 4 Kassenkredite 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite 
wird festgesetzt auf 15.000 EUR. 
  
§ 5 Verbandsumlage 
Die Verbandsumlage wird im Ergebnishaushalt auf 53.000 EUR fest-
gesetzt. 
  
Hinweis: 
Nach § 4 Abs. 4 GemO wird eine etwaige Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften der GemO oder auf Grund der GemO beim 
Zustandekommen dieser Satzung – sofern nicht der Bürgermeister 
dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widerspro-
chen oder die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss innerhalb ei-
nes Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung nach 
§ 121 Abs. 1 GemO beanstandet hat – von Anfang an unbeachtlich, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der öffentlichen Bekannt-
machung der Satzung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die 

Verletzung begründen soll, schriftlich gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden ist. Die Unbeachtlichkeit tritt nicht ein, 
wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-
nehmigung der Satzung oder die öffentliche Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind.  
  
St. Blasien, den 18. Februar 2019 
Adrian Probst 
Verbandsvorsitzender 
  
 
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haus-
haltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die von der 
Verbandsversammlung beschlossene Haushaltssatzung mit ihren 
Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbe-
hörde am 12. Februar 2019 vorgelegt. Die genehmigungspflichtigen 
Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom Landratsamt Wald-
shut, Kommunal-und Rechnungsprüfungsamt am 14. Februar 2019 
genehmigt. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 04. März 
2019 bis 12. März 2019 im Zimmer 21 des Rathauses St. Blasien öf-
fentlich aus. 
St. Blasien, den 18. Februar 2019 
Adrian Probst 
Verbandsvorsitzender 

 
  
Bekanntmachung   
Die Jahresrechnung mit Rechenschaftsbericht für das Rechnungsjahr 2017 liegt in der Zeit von Montag, den 04. März 2019 bis Dienstag, den 
12. März 2019 im Rathaus St. Blasien –Zimmer 21- während der üblichen Dienstzeit zur Einsicht durch den Bürger und Abgabepflichtigen 
gemäß § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg aus. 
  
St. Blasien, den 18. Februar 2019 
  
Adrian Probst 
Verbandsvorsitzender 
Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung 
für das Haushaltsjahr 2017 
 in € 
  
     Verwaltungs-  Vermögens-  Gesamthaushalt Sachb.  ShV
  Haushalt SBT. 1 Haushalt SBT. 2 Teil 1 + 2 SBT. 4 
1. Solleinnahmen  64.328,87 5.483,80 69.812,67 87.620,73 
2.zu: neue Haushaltseinnahmereste       
   
 3. Zwischensumme  64.328,87 5.483,80 69.812,67 87.620,73 
 4. ab: Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr       
   
 5. Bereinigte Soll-Einnahmen 64.328,87 5.483,80 69.812,67 87.620,73
 
 6. Soll-Ausgaben  64.328,87 5.483,80 69.812,67 87.620,73 
 7.zu: neue Haushaltsausgabereste         
   
 8. Zwischensumme  64.328,87 5.483,80 69.812,67 87.620,73 
 9. ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr       
   
10. bereinigte Soll-Ausgaben 64.328,87 5.483,80 69.812,67 87.620,73   
     
11. Differenz 10 ./. 5 (Fehlbetrag) 0,00 0,00 0,00 0,00
  
2. Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt beträgt 5.483,80 € 
3. Der allgemeinen Rücklage werden 5.483,80 € zugeführt. 
4. Der Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung ist der Rechtsaufsichtsbehörde mitzuteilen. 
  
St. Blasien, den 18. Februar 2019   
Adrian Probst 
Verbandsvorsitzender     
  
Die Verbandsversammlung hat in seiner Sitzung am 28. Januar 2019 den vorstehenden Antrag genehmigt und das Ergebnis der Haushalts-
rechnung 2017 beschlossen.   
  
St. Blasien, den 18. Februar 2019   
Adrian Probst, Verbandsvorsitzender 
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LANDRATSAMT WALDSHUT

Das Landratsamt - Landwirtschaftsamt – 
Waldshut informiert:   
Gemeinsamer Antrag 2019   
Am Dienstag, 12. März 2019 um 20:00 Uhr findet im Gasthaus 
„Post“ in Birkendorf eine Informationsveranstaltung zum Gemeinsa-
men Antrag 2019 statt.  
  
Besprochen wird der neue Antrag 2019 mit folgenden Themen: 
Graphische Antragsstellung in FIONA, Neuerungen und Änderungen 
im Bereich der Direktzahlungen, Greening, FAKT und Ausgleichszu-
lage.  
  
Interessierte Landwirte sind herzlich eingeladen. 
   
 
„Tierwohl beim Rind – Worauf kommt es an?“ 
Am Dienstag, den 19. März 2019 um 20:00 Uhr laden die Walds-
huter Arbeitskreise Milchvieh, ökologischer Landbau und Dachs-
berg-Ibach alle interessierten Rinderhalter zu einem gemeinsamen 
Vortragsabend ein. Zu dem Thema „Tierwohl beim Rind – Worauf 
kommt es an?“ wird Frau Dr. Silvia Ivemeyer von der Universität Kas-
sel, Fachbereich Nutztierethologie und Tierhaltung, referieren. Die 
Veranstaltung findet im Gasthaus zur Post, Schwarzwaldstr.77 in Üh-
lingen-Birkendorf statt. 
Weitere Infos unter: kathrin.riepe@landkreis-waldshut.de oder 
07751-865335 
   
 

AUS DEM KINDERGARTEN

Neuanmeldungen für Kindergarten und  
Kinderkrippe:     
Wir laden Sie herzlich ein am 18.03.2019 von 14.00 bis 16.00 Uhr 
Ihr Kind bei uns anzumelden. Angemeldet werden können alle Kin-
der, die 
 
•	 ab September 2019 bis August 2020 drei	Jahre alt werden und un-

seren Kindergarten besuchen wollen.
•	 ab September 2019 bis August 2020 ein	Jahr alt werden und die 

Krippe besuchen wollen.
 
Die Anmeldung findet im Kindergartengebäude statt.  
 
 

TOURISTINFORMATION HÖCHENSCHWAND

Kurkonzerte und Sonderveranstaltungen  
der Tourist-Information Kurverwaltung  
im März 2019   
Donnerstag, 7. März 2019  
20:00  Video-Film - „Schluchtensteig“ - eine virtuelle Wanderung 

auf dem wild romantischen Prädikatswanderweg im Süd-
schwarzwald, im Haus des Gastes. Kostenfrei 

Freitag, 8. März 2019  
14:00  geführte Schneeschuhwanderung  ab Haus des Gastes. Wan-

derung ca 2 Stunden- 8 € Leihgebühr der Schneeschuhe, 
Wanderung kostenfrei und findet auch ohne ausreichend 
Schnee statt. Voranmeldung bis 11 Uhr 

Samstag, 9. März 2019  
20:00 Fasnachtsfeuer am neuen Friedhof in Höchenschwand 
Sonntag, 10. März 2019  
10:00  Sonntagskonzert mit den Rotberg Musikanten aus der 

Schweiz im Saal des Haus des Gastes. Eintritt frei 
Montag, 11. März 2019  
09:00  Bogenschießen in der Sporthalle mit einem erfahrenen Trai-

ner, Kostenbeitrag 5 € p. P. Voranmeldung bis Samstag, 11 Uhr 
per Mail unter info@hoechenschwand.de 

Dienstag, 12. März 2019    
19:00  geführte Laternenwanderung ab dem Haus des Gastes rund 

um Höchenschwand. Voranmeldung bis 11 Uhr unter 07672 
48180, kostenfrei 

Mittwoch, 13. März 2019  
14:00  geführte Schwarzwald-Wanderung ab dem Haus des Gastes 

nach St. Blasien, mit Einkehr und Bus-Rückfahrt. Voranmel-
dung bis 11 Uhr, die Wanderung ist kostenfrei, Bus mit Konus 
möglich 

Donnerstag, 14. März 2019  
20:00  Video-Film - „100 % Schwarzwald“ - Hommage an eine l(i)

ebenswerte Region. Im Haus des Gastes, Eintritt frei 
Freitag, 15. März 2019  
14:00  Schwarzwälder Speckwanderung  mit Verköstigung in einem 

Wirtshaus. Voranmeldung bis 11 unter 07672 48180, Kosten-
beitrag für die Wanderung inkl. Speckessen: 5,-- € 

Samstag, 16. März 2019    
20:00  Cornamusa   World of Pipe Rock and Irish Dance im Haus des 

Gastes, Kartenvorverkauf unter 07672 48180  
Dienstag, 19. März 2019    
19:00  geführte Laternenwanderung ab dem Haus des Gastes rund 

um Höchenschwand. Voranmeldung bis 11 Uhr unter 07672 
48180, kostenfrei 

Mittwoch, 20. März 2019  
14:00  geführte Schwarzwald-Wanderung ab dem Haus des Gastes 

nach Schluchsee, mit Einkehr und Bus-Rückfahrt, Voranmel-
dung bis 11 Uhr, die Wanderung ist kostenfrei, Bus mit Konus 
möglich 

Donnerstag, 21. März 2019  
20:00  Video-Film „Heimet am Hochrhy“ im Haus des Gastes, Ein-

tritt frei 
Freitag, 22. März 2019  
14:00  geführte Schneeschuhwanderung  ab Haus des Gastes. Wan-

derung ca 2 Stunden- 8 € Leihgebühr der Schneeschuhe, 
Wanderung kostenfrei und findet auch ohne ausreichend 
Schnee statt. Voranmeldung bis 11 Uhr 

Samstag, 23. März 2019    
19:00  Speck:takel  – Echter Schwarzwälder Speck in all seinen Vari-

ationen ist ein kulinarischer Tausendsassa- im Landgasthaus 
Engel in Frohnschwand. Karten erhalten Sie unter der Tel.: 
07755 306 

Sonntag, 24. März 2019  
15:00 Südtiroler Heimatsterne 2019 mit den Stars aus Kastelruth: 
Oswald Sattler, Alexander Rier, Geschwister Niederbacher... Im Haus 
des Gastes, Karten bekommen Sie im Vorverkauf unter 07672 48180 
Montag, 25. März 2019  
09:00  Bogenschießen in der Sporthalle mit einem erfahrenen Trai-

ner, Kostenbeitrag 5 € p. P. Voranmeldung bis Samstag, 11 Uhr 
per Mail unter info@hoechenschwand.de 

Dienstag, 26. März 2019    
19:00  geführte Laternenwanderung ab dem Haus des Gastes rund 

um Höchenschwand. Voranmeldung bis 11 Uhr unter 07672 
48180, kostenfrei 

Mittwoch, 27. März 2019  
14:00 g eführte Schwarzwald-Wanderung ab dem Haus des Gastes 

nach Häusern, mit Einkehr und Bus-Rückfahrt. Voranmel-
dung bis 11 Uhr, die Wanderung ist kostenfrfei, Bus mit Ko-
nus möglich 

Donnerstag, 28. März 2019  
20:00 „ Faszination Südschwarzwald“ Diapräsentation des Natur-

fotografen Jörg Lelonek mit tollen Motiven aus dem Süd-
schwarzwald. Im Haus des Gastes, Eintritt frei 

Freitag, 29. März 2019  
14:00  Schwarzwälder Speckwanderung  mit Verköstigung in einem 

Wirtshaus. Voranmeldung bis 11 unter 07672 48180, Kosten-
beitrag für die Wanderung inkl. Speckessen: 5,-- € 

Samstag, 30. März 2019    
20:00  Jahreskonzert der Trachtenkapelle Nöggenschwiel im Haus 

des Gastes 
Sonntag, 31. März 2019  
10:00  Sonntagskonzert mit der Trachtenkapelle Häusern im Haus 

des Gastes, Eintritt frei 
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CORNAMUSA - World of Pipe Rock and  
Irish Dance -Part V- 
Das schottisch-irische Showhigh-
light am 16.03.2019 zu Gast im 
Haus des Gastes 
Nach ihrer erfolgreichen Euro-
pa-Tournee steht nun 2019 die 
Deutschland-USA-Tour im Fokus. 
Cornamusa verschmelzen auf mu-
sikalische und tänzerische Weise 
schottische und irische Welten zu 
einer völlig neuen Musik-Tanzshow, 
bei der Moderne und Tradition auf-
einandertreffen. So wie jedes Jahr, 
wurde auch für diese Tour die Show 
mit neuen Arrangements und Kom-
positionen in Szene gesetzt. 
Die weltweit einmalige Verbindung 
von irischer Stepptanzkunst preis-
gekrönter Tänzer auf Weltklasseni-
veau mit einer 7-köpfigen Liveband sprengt die Ketten des Stan-
dards ohne die Wurzeln der Tradition zu verlieren. 
Die Musiker des Ensembles sind bekleidet mit dem unverkennbaren 
Merkmal der Schotten, dem Kilt. Außergewöhnlich und faszinierend 
ist, dass die Musiker in die Choreografien der Tänzer mit eingebun-
den sind. In ihrem Heimatland wurden sie mit dem Award als „Beste 
Liveband“ ausgezeichnet. Sie verzaubern die Zuschauer unter ande-
rem mit ihren 5-stimmigen Satzgesängen, mit dem Spiel auf den Du-
delsäcken, Akkordeon, Geige, Gitarren, Bass, Bodhran, Irish Whistle 
und Keyboard. Auf diese Weise entführen sie ihr Publikum auf eine 
Reise durch die fantasievolle Welt der Kelten, Druiden, Schotten und 
Iren. 
Termin: 16.03.2019 um 20:00 Uhr 
Ort: Haus des Gasts, in Höchenschwand 
Kartenvorverkauf: Tourist-Information Höchenschwand, 
Tel.: 07672 48180 oder info@hoechenschwand.de 
  
 
Südtiroler Heimatsterne   
Die Schlager- und Volksmusikstars präsentieren eine musikalische 
Liebeserklärung an Südtirol und ihre Heimat am 24.03.2019 im Haus 
des Gastes 
  
Heimatsterne sind die hellsten und kräftigsten Botschafter, die uns 
Licht, Wärme und Geborgenheit schenken. Beim gemeinsamen 
Konzertprogramm „Südtiroler Heimatsterne“ präsentieren die fern-
sehbekannten Stars aus Südtirol Oswald Sattler, Geschwister Nieder-
bacher, Alexander Rier und „Die Vaiolets“ erstmals gemeinsam die 
Höhepunkte aus ihrer Kastelruther Heimat. Die Schlager- und Volks-
musikstars präsentieren Lieder aus ihrer Heimat Südtirol.  
  
Lassen Sie sich von den Südtiroler Stars mit ihrer Musik verzaubern, 
genießen Sie die Bilder der Dolomiten und lehnen Sie sich zurück bei 
den Geschichten aus der Heimat. Die Südtiroler Heimatsterne wer-
den auch Sie verzaubern. 
Datum: 24.03.2019 
Uhrzeit: 15.00 Uhr 
Ort: 79862 Höchenschwand 
Haus des Gastes 
Vorverkaufskarten erhalten Sie bei der Tourist-Information Höchen-
schwand unter 07672 48180 oder info@hoechenschwand.de 
  
  
 
„Speck:takel im Landgasthaus Engel“ 
Echter Schwarzwälder Speck in all seinen Variationen ist ein kulinari-
scher Tausendsassa 
Am Samstag, den 23.03.2019 um 19.00 Uhr lädt das Landgasthaus 
Engel in Höchenschwand - Frohnschwand zu einem besonderen Ge-
nussabend ein. 
Echter, ehrlicher Schwarzwälder Speck in verschiedensten Variatio-

nen ist das Thema dieses Abends, zu dem Engel- Chef und Natur-
parkwirt Michael Stiegeler den Buchautor und Moderator Uwe Bau-
mann begrüßen darf. 
Ende 2017 hat Uwe Baumann ein Buch veröffentlicht, das national 
wie international viel Beachtung findet. „Speck:takel - ein Kult- und 
Kochbuch rund um den Schwarzwälder Speck“, so lautet der Titel 
dieses umfangreichen 300 Seiten umfassenden Werkes. Neben sei-
ner Autorentätigkeit ist Uwe Baumann auch als Moderator zahlrei-
cher Live- Kochstudios bekannt. 

Am Herd bei diesem Genussabend steht mit Michael Stiegeler ein 
Mann, der neben einer herausragenden Kochausbildung auch 
gleichzeitig das Berufsbild „Landwirt und Metzger“ pflegt. Und so ist 
es selbstverständlich, dass das Essen des Abends aus eigener Hal-
tung, Schlachtung und hausgemachter Produktion stammen. 
Für die Teilnahme an diesem besonderen Abend ist eine Anmeldung 
unter 0 77 55 / 3 0 6 oder landgasthaus-engel@t-online.de erforder-
lich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 
 
 
 
Abschiedskonzert der Musikkapelle „Alpenland 
Sepp & Co.“ in Höchenschwand   
Die erfolgreichste Show – Stimmungsband der Gegenwart sagt 
„Dankeschön und auf Wiedersehen“ am 20. April 2019 im Haus des 
Gastes 
  
Jahrelang sind die drei brillanten Musiker mit 16 Instrumenten und 
einer gewaltigen Bühnenpräsenz nun in Höchenschwand unter-
wegs gewesen und geben am Ostersamstag, 20.04.2019 das letzte 
Gastspiel im „Dorf am Himmel“. 2019 sagt die Gruppe „Auf Wieder-
sehen“ und verabschiedet sich in den Ruhestand. Wohlverdient, und 
dennoch für viele Fans eine traurige Nachricht, gehen Sepp Silber-
berger, Franz Pischler und Rudi Exenberger von der Bühne in den 
Ruhestand. Ein letztes Mal werden die drei Vollblutmusiker das Pu-
blikum von den Stühlen reißen und ab 20.30 Uhr einen grandiosen 
Konzertabend mit Musik und Kabaretteinlagen der Extraklasse im 
Haus des Gastes in Höchenschwand abliefern.  

Musikalische Perfektion, einmaliger Gesang und ein Showprogramm 
vom Feinsten – das sind wohl Worte, die man immer in Verbindung 
mit der Gruppe „Alpenland Sepp & Co.“ Bringen wird. Mit Witz, sei-
ner einmaligen Originalität und dem musikalischen Talent war Sepp 
Silberberger europaweit erfolgreich, möchte aber nun etwas kürzer 
treten. Dennoch: ein letztes Mal wird es einen Abend mit umwerfen-
den Showeinlagen und einmaliger, humorvoller Präsentation geben, 
die auch gerne mal die Lachmuskeln strapaziert.  
  
Die Musikanten: 
Franz Pischler: die Vielseitigkeit ist seine Stärke. Virtuoser Gitarrist, 
meisterhaft auf Keyboard, Posaune, Trompete sowie im Solo-Gesang 
- ein Showman der Extraklasse . 
Rudi Exenberger: am Akkordeon, Vorbild vieler Musikanten ist be-
kannt durch seine einmalige, dynamische Präsenz auf der Bühne. 
Sepp Silberberger: das „Urgestein“. Die gesamten Gags, Parodien, 
Sketche und die dazugehörenden Bühnenkleider stammen aus der 
Ideenküche von Sepp. Mit seinem legendären Alpenland Quintett 
hat Sepp schon Musikgeschichte geschrieben. Komiker, schlagkräfti-
ger Conférencier, ein Mann mit tausend Gesichter, großer Bühnener-
fahrung und Freude an der Musik. 
  
Eintrittskarten gibt es in der Tourist Information Höchenschwand, 
Tel: 07672 48 18 0, Vorverkauf in der Tourist Information Höchen-
schwand oder online unter www.reservix.de für 19,90 €.  
  
  

Tiefgaragen-Stellplatz im Haus des Gastes Freitag  

Per sofort steht ein Stellplatz in der Tiefgarage im Haus des Gastes 
zur Verfügung. Der Stellplatz kostet monatlich 40 Euro Miete und 
kann über die Tourist Information angefragt werden: info@hoechen-
schwand.de oder telefonisch: 07672 48 180 
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KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Katholisches Pfarramt St. Michael   
Kirchstraße 1, 79862 Höchenschwand 
Telefon: 07672-534,  Fax: 07672-924832 
Mail: Stmichael@se-stblasien.de 
  
geöffnet: Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9.30 – 11.30 Uhr.  
  
Mittwoch, 6.3.  19:00 Uhr Eucharistiefeier mit Ascheau-

steilung 
Freitag, 8.3.  19:00 Uhr Wallfahrtsgottesdienst zu Ehren 

der Schmerzensmutter Maria 
Samstag, 9.3. 19:00 Uhr Eucharistiefeier am Vorabend 
Sonntag, 10.3. 10:30 Uhr Eucharistiefeier 
Donnerstag, 14.3.  14:30 Uhr Seniorenmesse in St. Josef, 

Strittberg 
Freitag, 15.3.  19:00 Uhr Wallfahrtsgottesdienst zu Ehren 

der Schmerzensmutter Maria 
Samstag, 16.3. 19:00 Uhr Eucharistiefeier am Vorabend 
Sonntag, 17.3.  keine Hl. Messe in Höchenschwand – Fri-

dolinsfest in Häusern 
  18:30 Uhr Andacht zu Ehren des Hl. Josef 

in Strittberg 
Dienstag, 19.3. 16:30 Uhr Eucharistiefeier in Strittberg 
Freitag, 22.3. 18:30 Uhr Kreuzwegandacht 
  19:00 Uhr Wallfahrtsgottesdienst zu Ehren 

der Schmerzensmutter  Maria 
Samstag, 23.3. 19:00 Uhr Eucharistiefeier am Vorabend 
Sonntag, 24.3.  10:30 Uhr Eucharistiefeier unter Mitwir-

kung des Kirchenchores 
    
An jeden Freitag wird in unserer Pfarrkirche St. Michael zu Ehren der 
Schmerzensmutter Maria ein Wallfahrtsgottesdienst gefeiert. Jeder 
letzte Freitag im Monat ist vorgesehen für den Krankengottesdienst 
mit Krankensegnung. Alle Einheimischen und Kurgäste und alle 
Wallfahrer zur Schmerzensmutter sind zu diesen Gottesdiensten 
herzlich eingeladen. 
Die Gottesdienste an den Werktagen entnehmen Sie bitte aus dem 
Kirchenblatt, das am Schriftenstand in der Kirche ausliegt. 
 
Öffnungszeiten der Bücherei:  
Montag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr.  
Das Büchereiteam freut sich auf Ihren Besuch.   
 
 

AUS DEN VEREINEN

Landfrauen
Landfrauen Höchenschwanderberg 
Unser nächstes Stubete ist am Montag 11. März 2019, 
um 14.30 Uhr im Gasthaus Engel in Frohnschwand. 
  
Einladung zum Cocktailabend 
Am : Montag 25. März 2019 
Im  : alten Rathaus in Höchenschwand 
Um : 20.00 Uhr 
Eingeladen sind alle Frauen aus der Gemeinde und näheren Umgebung. 
Kommt einfach dazu und bringt gerne eine Freundin nimmt. 
Wir freuen uns auf einen tollen Abend mit Cocktails, netten Gesprächen 
und einem kleinen Überblick unserer Vereinsaktivitäten. 
   
 
Sportverein Höchenschwand
Einladung zur Jahreshauptversammlung   
Die diesjährige 13. Jahreshauptversammlung des Fördervereins des 
SV Höchenschwand e.V. findet am   
Freitag, den 15. März 2019 um 18:30 Uhr   
in der „Georgsklause“ im Kurhaus in Höchenschwand statt.   
Hierzu laden wir alle Vereinsmitglieder recht herzlich ein. 

TAGESORDNUNG  
1. Begrüßung und Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr durch 

den Vorsitzenden
2. Information zur Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
3. Bericht des Kassenführers
4. Entlastung der Vorstandschaft
5. Wahl: 1. Vorsitzender, Kassierer
6. Wünsche, Anträge und allgemeine Aussprache
 
Anträge sind mindestens 4 Tage vor der Jahreshauptversamm-
lung schriftlich beim Vorsitzenden einzureichen.   
Wir freuen uns über eine zahlreiche Beteiligung. 
  
Mit sportlichen Grüßen   
Stanley Schulze, 1. Vorsitzender 
  
  
Einladung zur Jahreshauptversammlung      
Die diesjährige Jahreshauptversammlung des Sportvereins Höchen-
schwand e.V. findet am  Freitag, den 15. März 2019 um 20:00 Uhr  
in der „Georgsklause“ im Kurhaus in Höchenschwand statt.   
Hierzu laden wir alle Vereinsmitglieder recht herzlich ein. 
  
TAGESORDNUNG 
 
1. Begrüßung und Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr durch 

Abteilung Organisation
2. Berichte der Abteilung Sport: 

- 1. und 2. Mannschaft, Damenmannschaft, AH-Aktive
- Jugend
- Karateabteilung, Lungensportgruppe, Tischtennis

3.   Bericht der Abteilung Finanzen und Mitgliederverwaltung und 
der Kassenprüfer

4. Bericht der Abteilung Infrastruktur
5. Entlastung der Vorstandschaft
6. Ehrungen
7. Wahlen

- Leiter und Beisitzer der Abteilung Infrastruktur
- Leiter und Beisitzer der Abteilung Finanzen und Mitgliederver-
waltung
- zwei Kassenprüfer

8. Ausblick
9. Anträge, Wünsche und allgemeine Aussprache
 
Anträge sind mindestens 4 Tage vor der Jahreshauptversamm-
lung schriftlich einzureichen.   
Wir freuen uns über eine zahlreiche Beteiligung. 
  
Mit sportlichen Grüßen   
Yannic Götz  
Leiter Abteilung Organisation 
 
 
Seniorenwerk St. Michael    
Das Seniorenwerk St. Michael lädt am Donnerstag, 14. März 2019, 
14.30 Uhr, zu einem Seniorengottesdienst in die Josefs-Kapelle in 
Strittberg ein. Anschließend Kaffee und Kuchen im Gasthaus „Adler“ 
in Strittberg. 
Die erste Ausfahrt des Seniorenwerkes führt am Mittwoch, 20. März 
2019 ins Hopfenmuseum nach Tettnang. 
Folgendes Programm ist vorgesehen: 
 7:30 Uhr: Abfahrt bei Anita Tröndle in Oberweschnegg. Danach wie 
gewohnt weitere Zustiege in den Ortsteilen und in Höchenschwand 
11:00 Uhr: geführte Besichtigung des Hopfenmuseums ohne Bier-
verkostung, anschließend Mittagessen in der Brauereigaststätte, 
Speisekarte im Bus. 
 ca. 14:30 Uhr: Fahrt nach Friedrichshafen und Aufenthalt zur freien 
Verfügung. 
ca. 17:00 Uhr: Rückfahrt nach Höchenschwand, voraussichtliches 
Eintreffen in Höchenschwand zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr. 
Fahrtkosten einschl. Eintritt im Hopfenmuseum € 34,00 
Anmeldung bis spätestens 13. März 2019 bei Anita Tröndle Tele-
fon: 07755-8759 oder per Mail: Anita.Troendle@t-online.de 
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INTERESSANTES & WISSENSWERTES

VHS St. Blasien   
Entspannung durch Bewegung - Kurse in Taiji quan und Qigong   
Tai-ji quan- Kurs 
Tai-ji quan ist eine meditative, gesundheitsfördernde Bewegungs-
form aus China und bietet die Möglichkeit, meditative und gesund-
heitsfördernde Bewegungen zu erlernen.
Kursleiterin: Christina Haberstig 
Kursdauer: 10 Abende  
Beginn der Kurse: Montag, 01:04:2019  
Kurs 18:30 – 20:00 Uhr    
Kursort: Haus des Gastes St. Blasien 
Kursgebühr ist von der Teilnehmerzahl abhängig.  
Erforderlich sind bequeme Kleidung und Gymnastikschuhe 

Qigong- Kurs 
Pflege der Lebenskräfte – zur Ruhe kommen, seine eigene Mitte fin-
den, sich selber wahrnehmen. Körper und Geist in Einklang bringen.  
Kursleiterin: Christina Haberstig  
Kursdauer: 10 Abende  
Beginn des Kurs: Dienstag, 02.04.2019 18:30 -19:30 Uhr 
Kursort: Haus des Gastes St. Blasien  
Kursgebühr ist von der Teilnehmerzahl abhängig. 
Erforderlich sind bequeme Kleidung und Gymnastikschuhe     
Weitere Infos und telefonische Anmeldung:   
Stadtverwaltung St. Blasien Tel.: 0 76 72 / 41 4- 54  
   
 
Kindersachenmarkt in Häusern   
Am Samstag, 23. März 2019 findet von 14 - 16 Uhr der alljährliche 
Kindersachenmarkt im Kur- und Sporthaus Häusern statt.    
Es werden Kleider, Schuhe, Spielwaren und Kinderfahrzeuge sowie 
auch allerlei Handgemachtes angeboten!!!  Die Kleinen dürfen sich 
gerne am Maltisch sowie beim Kinderschminken vergnügen!!!  
Fürs leibliche Wohl ist mit Kaffee und vielen selbstgebackenen Ku-
chen gesorgt!!!   
Die Tischgebühr liegt bei € 8.-, Anmeldungen erbeten unter Tel. 
0175-6452718.    
Der Erlös kommt der Kita Kunterbunt Häusern zugute.    
Wir freuen uns auf einen regen Besuch und viele Kindersachen-An-
bieter!!!  
Der Elternbeirat der Kita Kunterbunt Häusern 
   
  
Landesversammlung 2019     
Termin: DO 21. März 2019, 9.30 Uhr 
Ort: Neue Messe, Halle 1, 79108 Freiburg, Hermann-Mitsch-Str. 3 
Der BLHV lädt seine Mitglieder zur diesjährigen Landesver-
sammlung recht herzlich ein:   
Tagesordnung u. a.: 
Impulsvortrag„Landwirt  schafft EUROPA“ 
Präsident Werner Räpple   
Impulsvortrag „Die GAP nach 2020 – Was will das Europäische Par-
lament?“ 
Norbert Lins, MdEP-Europäische Kommission   
Rückfragen bei: BLHV WT-Tiengen Tel.-Nr. 07741 / 6091-0 

  
  
Landsenioren Südbaden e. V. BLHV-Kreis WT   
Der Landseniorenverband lädt alle Senioren zu einem Treffen ein: 
Datum:   Dienstag, 12. März 2019, Uhrzeit:  14.00 Uhr  
Ort: Hotel Feldeck, Lauchringen   
Themen:  „Erlebnisse aus der NS-, Kriegs- und Besatzungszeit“ 
mit Herbert Fuchs   
„Gemeinsam Volkslieder singen“ mit Karin Brogle   
Anschließend kurze Hauptversammlung mit Vorstandswahlen   
Bad. Landw. Hauptverband e. V., BZG 
WT-Tiengen, Tel.-Nr.: 07741/6091-0 

Reisen mit der Volkshochschule Waldshut 
Die Volkshochschule Waldshut bietet am Dienstag, 09.04.2019 eine 
Tagesfahrt mit Besichtigung bei der Schwarzwaldmilch Freiburg an.   
Möchten Sie gerne sehen, wie eine Molkerei von innen aussieht und 
wie die Milch in die Flasche kommt oder daraus ein Joghurt ent-
steht? Dann haben Sie bei der Betriebsbesichtigung Gelegenheit, 
einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Anschliessend gibt es eine 
Stadtführung zu den schönsten Sehenswürdigkeiten der Freiburger 
Altstadt. Preis 50,00 € für Führung bei Schwarzwaldmilch und eine 
mit leckeren Milchprodukten gefüllte Produkttüte, Stadtführung in 
Freiburg. 
Zu der Tagesfahrt zu den Bregenzer Festspielen mit der Aufführung 
„Rigoletto“ von Giuseppe Verdi am 02.08.2019 und zur  Opernfahrt 
nach Verona zu der Aufführung „der Troubadour“ von Giuseppe 
Verdi mit Anna Netrebko vom 06.-08.07.2019 sind nur noch wenige 
Plätze frei. Auch zur Kunst- und Kulturfahrt in die Toskana vom 22. – 
29.04.2019 gibt es noch einige freie Plätze.     
Anmeldungen direkt an Beatrice Merone, Tel: 07751 2856, beatrice.
merone@t-online.de   
   
 
Bezirksimkerverein Albtal e.V.  
Am Sonntag den 10.März 2019 um 14.00 findet eine Kreisimker-
versammlung des Kreisverbandes Hochrhein - Hotzenwald in der 
Dachsberghalle in Dachsberg - Wittenschwand statt. 
Referent: Ehrenpräsident des Landesverbandes Badischer Imker Herr 
Ekkehard Hülsmann aus Appenweier. 
Thema: Neue Sicht auf alte Wahrheiten – Warum der ethische Blick 
auf die Honigbienen in Deutschland und der Schweiz unterschied-
lich ist. 
Zu dieser Veranstaltung sind alle Imker/innen und Interessenten so-
wie Naturfreunde herzlich eingeladen. 
1. Vorsitzende 
Anita Böhler 
Kreisimkerverband Hochrhein – Hotzenwald 
Bezirksimkerverein Albtal e.V 
  
  

Gastfamilien gesucht    
Für unsere diesjährige Kindererholung suchen wir Gastfamilien, die 
bereit sind, in der Zeit vom 14. Juli bis 10. August 2019 ein oder zwei 
Kinder im Alter von 9-12 Jahren bei sich aufzunehmen. Manche Gast-
kinder besuchen mit den deutschen Kindern die Schule. So ist die 
Betreuung in den ersten zwei Wochen durch die Schule gesichert. 
Bitte vorher mit der Schule bei Ihnen vor Ort abklären. 
  
In nur 4 Wochen können Sie einem Kind aus Belarus nicht nur die 
Stärkung seines Immunsystems schenken und damit eine gesün-
dere Entwicklung sichern, sondern auch sein Interesse an Sprachen 
und fremden Kulturen wecken. 
  
Wir bieten je nach Möglichkeiten gemeinsame Veranstaltungen und 
auf jeden Fall ein Familienfest am letzten Sonntag vor der Abreise. 
Zweisprachige Betreuerinnen und Mitglieder unseres Vereins stehen 
Ihnen jederzeit zur Verfügung, besonders während der Eingewöh-
nung. 
  
Sie haben Interesse? Wir freuen uns über eine baldige Nachricht von 
Ihnen. 
Bitte rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns! 
Projektleitung: Lena Epple, Keltenweg 16 
79801 Hohentengen 
Telefon: +49 (0) 7742 / 97 80 130  
Handy: +49 (0) 162 88 37 445 
 

 
 

Ende des redaktionellen Teils



Aufgabe der Gemeinschaftspraxis
Dr. Edwin Röhrauer und Waldemar Ehret  

Zum 30.06.2019 schließen wir unsere Praxis. 

Dr. Röhrauer war über 40 Jahre als Allgemeinmedizinischer Hausarzt
und Kurarzt in Höchenschwand tätig, Herr Waldemar Ehret bereits seit 
13 Jahren. Dr. Röhrauer hört aus Altersgründen auf und Herr Ehret 
beabsichtigt, seinen Arbeitsplatz in die Nähe seiner Familie und seines 
Wohnsitzes zu verlegen. 

Wir bedauern, keine andere Lösung zu haben und bemühen uns 
weiterhin um eine Nachfolge. Kennen Sie geeignete Ärzte? 

Die Suche eines ganzen Ortes ist erfahrungsgemäß wirksamer als alles
andere. Wir bedanken uns bei allen Patienten, die uns ihr Vertrauen 
geschenkt haben. 

Dr. Edwin Röhrauer und Waldemar Ehret 



Dienstleistungen für
Singles & Senioren

Reparaturen, Fahr-/Begleitservice
Möbelmontagen, Transporte nah/fern usw.

Mobil: 01522 /1885076 • info@dienstleistungen-ernst.de

Nachhilfe 
Kl. 4 bis zum Abi 

Ma, De, Eng. sehr preiswert. 
(gewerblich) 015792463601 

Die Vier von der Tankstelle:

In unserem Bistro: für nur 0,99 € !!!!
79837 Häusern (im Autohaus Stoll)
Tankstelle/Shop/Autowäsche/Bistro


